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1 Aufgabenstellung
Nach der VwV-StVO zu den §§ 39 bis 43 StVO geht die Ver-
kehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer der Flüssigkeit des
Verkehrs grundsätzlich vor. Dennoch ist an Knotenpunkten mit
Lichtsignalanlage häufig ein Kompromiss zwischen der Qualität
des Verkehrsablaufs und der Verkehrssicherheit erforderlich.
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Führung der Linksab-
bieger, d. h. hinsichtlich deren Berücksichtigung im Signalpro-
gramm. Die Linksabbieger können an lichtsignalgesteuerten
Knotenpunkten ungesichert, zeitweilig gesichert oder gesichert
geführt werden.

Im Fall einer ungesicherten Führung gelten die Vorrangregeln
nach § 9 Abs. 3 und 4 StVO. Die Linksabbieger nutzen die Lü-
cken im gleichzeitig freigegebenen, bevorrechtigten Gegenver-
kehrsstrom (bedingt verträgliche Verkehrsströme) oder räumen
während des Phasenwechsels nach Sperrung der Gegenrich-
tung, wobei die Räumung der Knotenpunktfläche gegebenenfalls
durch einen verzögerten Freigabezeitbeginn der anschließend
freigegebenen Ströme ermöglicht werden muss. Eine ungesi-
cherte Führung sollte deshalb nach den RiLSA (Ausgabe 1992)
[1] nur bei geringer Stärke von mindestens einem der beiden
nicht verträglichen Ströme erfolgen.

Bei der zeitweilig gesicherten Führung sind die Freigabezeiten
gegeneinander versetzt, sodass für die Linksabbieger nach der
Sperrung oder vor der Freigabe der Gegenrichtung ein vom be-
vorrechtigten Gegenverkehrsstrom sowie den Fußgängern und
Radfahrern auf der Furt in der linksliegenden Ausfahrt freies
Zeitfenster entsteht (Zu- bzw. Vorgabezeit, auch als Nach- bzw.
Vorlauf bezeichnet). Um den Linksabbiegern die jeweilige Situa-
tion kenntlich zu machen, wird dabei im Allgemeinen ein zusätz-

liches Signal (Diagonalgrün) installiert, das die Zeiten anzeigt, in
denen der Linksabbiegestrom frei abfließen kann. Zugabezeiten
sind laut den RiLSA (Ausgabe 1992) problemlos und in jeder
Dauer nutzbar. Bei Vorgabezeiten werden dagegen besondere
Überlegungen hinsichtlich der Sicherung der Linksabbieger ge-
fordert; nach Möglichkeit sollten diese nicht angewendet wer-
den, sondern es soll vorzugsweise geprüft werden, ob die Links-
abbieger in einer eigenen Phase, also gesichert geführt werden
können. In den neuen RiLSA (Ausgabe 2010) [2] ist die Anwen-
dung von Vorgabezeiten im Gegensatz zu den bisherigen Rege-
lungen nicht mehr als Ausnahmefall dargestellt. Es wird aber ge-
fordert, die Vorgabezeiten aus Sicherheitsgründen immer durch
einen zweifeldigen Signalgeber, d. h. Diagonalgrün und Hilfs-
signal (gelbes Blinklicht mit Pfeil), anzuzeigen.

Die gesicherte Führung von Linksabbiegern erfolgt durch eine
eigene Phase, während derer alle mit diesen nicht verträglichen
Ströme gesperrt sind. Ein derartiger Linksabbiegerschutz ist
nach den RiLSA (Ausgabe 1992) u. a. umso dringlicher, je stär-
ker der linksabbiegende Strom oder ein kreuzender nicht ver-
träglicher Strom ist oder je höher die Geschwindigkeiten im
Gegenverkehrsstrom sind. Zwei- und mehrstreifige Linksabbie-
geströme sind grundsätzlich gesichert zu führen.

Neben der Lichtsignalsteuerung selbst sind auch Wechselwirkun-
gen mit dem Knotenpunktentwurf zu berücksichtigen. Dabei sollte
nach den RiLSA (Ausgabe 1992) auf die Anlage von Linksabbie-
gestreifen oder Aufstellbereichen für Linksabbieger nur verzichtet
werden, wenn die Linksabbieger frei abfließen können oder sich
alle abbiegenden Fahrzeuge eines Umlaufs im engeren Knoten-
punktbereich aufstellen können. Bei einer gesicherten Führung in
einer eigenen Phase sind immer Linksabbiegestreifen vorzuse-
hen. Ist die Anordnung eines Linksabbiegestreifens oder eines
Aufstellbereichs in einer Knotenpunktzufahrt nicht möglich (und
kann das Linksabbiegen nicht untersagt werden), so sollte die ge-
samte Zufahrt in einer eigenen Phase freigegeben werden.

Die meisten der bisherigen Untersuchungen zu Knotenpunkten
mit Lichtsignalanlage beziehen sich auf die Qualität des Ver-
kehrsablaufs. Über die Auswirkungen der verschiedenen Füh-
rungsmöglichkeiten für Linksabbieger an lichtsignalgesteuerten
Kreuzungen und Einmündungen auf die Verkehrssicherheit lie-
gen bislang nur unzureichende und teilweise widersprüchliche
Erkenntnisse vor.

Überprüfung der Verkehrssicherheit für das Linksabbiegen bei unterschiedlichen Formen 
der Signalisierung
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Zielsetzung des Forschungsvorhabens war deshalb eine Sicher-
heitsbewertung der verschiedenen Linksabbiegerführungsmög-
lichkeiten an lichtsignalgesteuerten Kreuzungen und Einmündun-
gen anhand einer repräsentativen Auswahl von Knotenpunkten.
Maßgebend für die Beurteilung sollte das tatsächliche Unfallge-
schehen sein. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse sollten
dann abschließend Empfehlungen zu den Einsatzbereichen der
verschiedenen Linksabbiegerführungsmöglichkeiten an Außer-
orts- und lnnerortsknotenpunkten abgeleitet werden.

2 Untersuchungsmethodik
Die gewählte methodische Vorgehensweise und das sich hier-
aus ergebende Arbeitsprogramm sahen drei aufeinander auf-
bauende Arbeitsschritte vor. Kern der Untersuchungen stellten
dabei umfassende Unfallanalysen dar.

Zur Festlegung untersuchungsrelevanter Kriterien erfolgte zu-
nächst in einer Grundlagenanalyse die Aufbereitung des derzei-
tigen Kenntnisstands zur Verkehrssicherheit lichtsignalgesteuer-
ter Knotenpunkte im Hinblick auf das Linksabbiegen. Hierzu
wurden die Erkenntnisse aus bisherigen Untersuchungen zur Si-
cherheit von Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage zusammen-
fassend dargestellt. Des Weiteren wurden vorliegende Leitfäden
zum Qualitätsmanagement für Lichtsignalanlagen ausgewertet.
Hieraus ergaben sich ebenfalls Hinweise auf untersuchungsrele-
vante Kriterien.

Im Ergebnis dieser Auswertungen wurden dann Kriterien festge-
legt, die im Rahmen der nachfolgenden Unfallanalysen hinsicht-
lich ihres Einflusses auf die Verkehrssicherheit untersucht wer-
den sollten. Neben der Lage (außer- oder innerorts) und Funktion
des Knotenpunkts im Netz sind dies u. a. entwurfstechnische, sig-
nal-/steuerungstechnische und verkehrliche Merkmale.

Für die Unfallanalysen selbst wurde ein dreistufiger Top-Down-
Ansatz vorgesehen:

– 1. Stufe: Auswahl repräsentativer Fallbeispiele,
– 2. Stufe: Detailanalysen an ausgewählten Fallbeispielen,
– 3. Stufe: Vertiefte Analyse zum Einfluss der Verkehrsstärke.

Die Analysen erfolgten dabei getrennt für Außerorts- und lnner-
ortsknotenpunkte. Zusätzlich erfolgte eine Unterscheidung nach
der baulichen Grundform (Kreuzung oder Einmündung).

Als außerörtliche Untersuchungsgebiete wurden Bayern und
Rheinland-Pfalz ausgewählt, da in diesen Bundesländern geeig-
nete Unfalldatenbanken verfügbar sind. Als innerörtliche Unter-
suchungsgebiete wurden die Großstädte Dresden, Düsseldorf
und Stuttgart gewählt. Für diese waren die erforderlichen Unfall-
daten aus verschiedenen früheren Untersuchungen verfügbar.
Des Weiteren erfolgte die zusätzliche Betrachtung von Knoten-
punkten in ausgewählten Klein- und Mittelstädten sowie weite-
ren Großstädten in Bayern und Rheinland-Pfalz.

In der 1. Stufe wurde das Unfallgeschehen an insgesamt 966
lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten analysiert, mit dem Ziel,
geeignete Fallbeispiele für die nachfolgenden Detailbetrachtun-
gen zur Sicherheit des Linksabbiegens (2. und 3. Stufe der Un-
fallanalysen) zu ermitteln, da eine “gezielte” Auswahl geeigneter
Fallbeispiele als nicht bzw. nur eingeschränkt möglich angese-
hen wurde. Zugrunde gelegt wurde dabei das Unfallgeschehen
aus mindestens drei Jahren.

Um das Unfallgeschehen an lichtsignalgesteuerten Knotenpunk-
ten beschreiben und vergleichen zu können, wurden Anzahl und
Schwere der Unfälle betrachtet. Deshalb wurden für alle be-
trachteten Knotenpunkte jeweils die UKDK,i (Unfallkostendichte
eines Knotenpunkts i) und die UKRK,i (Unfallkostenrate eines
Knotenpunkts i) sowie die sich hieraus ergebenden UKDK,M
(mittlere Unfallkostendichte aller Knotenpunkte) und die UKRK,M
(mittlere Unfallkostenrate aller betrachteten Knotenpunkte) für

unterschiedliche Knotenpunktkollektive berechnet. Über die
UKRK,i und die UKRK,M können Vergleiche zwischen den
Knotenpunkten gezogen werden, da die Verkehrsstärken hier
Berücksichtigung finden. Die UKDK,i bildet die Grundlage für die
Ermittlung des Potenzials zur Verbesserung der Sicherheit eines
Knotenpunkts.

Für alle betrachteten Knotenpunkte wurden jeweils die relevan-
ten Unfallkennwerte wie die UKDK,i und die UKRK,i berechnet.
Als Ergebnis der 1. Stufe lagen dann nach Untersuchungsgebie-
ten und Unfalltypen differenzierte Verteilungen der verschiede-
nen Unfallkennwerte vor. Anhand dieser Verteilungen wurden
die Knotenpunkte für die in der 2. und 3. Stufe vorgesehenen
Detailbetrachtungen ausgewählt.

Insgesamt wurden 230 repräsentative Fallbeispiele bestimmt,
für die im Hinblick auf die anschließende zufahrtsbezogene
Sicherheitsbewertung eine zufahrtsbezogene Zuordnung der
Linksabbiegeunfälle erfolgte. Aufgrund teilweise nicht verfügba-
rer und auswertbarer Verkehrsunfallanzeigen mussten einige
Knotenpunkte von den weiteren Betrachtungen ausgenommen
werden. Letztendlich konnten 188 Knotenpunkte in der 2. Stufe
weiter betrachtet werden.

Für diese Knotenpunkte wurden durch Detailanalysen die Aus-
wirkungen einzelner Einflussgrößen ermittelt. Hierzu wurden für
die Knotenpunkte alle vorab festgelegten untersuchungsre-
levanten Kriterien – entwurfstechnische, signal-/steuerungstech-
nische und verkehrliche Merkmale –  erfasst. Auf dieser Basis
erfolgt dann die gesonderte Bewertung der Knotenpunkte mit
ungesicherter, zeitweilig gesicherter oder gesicherter Führung
der Linksabbieger. Als Maß für die Bewertung wurden die maß-
gebenden Unfallkennwerte sowie deren statistische Ausprägun-
gen herangezogen.

In der 3. Stufe erfolgte abschließend die vertiefte Analyse zum
Einfluss der Verkehrsstärke der Linksabbieger bzw. der jeweili-
gen Konfliktströme auf das Unfallgeschehen. Diese Analyse
wurde beispielhaft für 63 ausgewählte Knotenpunkte durchge-
führt. Die Auswahl erfolgte in Abhängigkeit der Ergebnisse der 
2. Stufe der Unfallanalysen und der Verfügbarkeit von (möglichst
aktuellen) KnotenstromzähIungen.

3 Untersuchungsergebnisse
Die Ergebnisse der durchgeführten Unfallanalysen zeigen, dass
eine gesicherte Führung aller Linksabbieger an Knotenpunkten
mit Lichtsignalanlage bezogen auf die Linksabbiegeunfälle vor
allem außerorts Sicherheitsvorteile gegenüber einer ungesicher-
ten Führung aller Linksabbieger aufweist. An außerörtlichen
Kreuzungen kann bereits durch einen Linksabbiegerschutz in
den Zufahrten der Hauptrichtung ein Sicherheitsgewinn erzielt
werden. Dagegen besteht kein eindeutiger Einfluss der verschie-
denen Linksabbiegerführungen auf das Unfallgeschehen an
Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage insgesamt. Innerorts sind
die Sicherheitsvorteile der gesicherten Linksabbiegerführung
gegenüber der ungesicherten Linksabbiegerführung nicht so
deutlich ausgeprägt.

In Bezug auf die ungesicherte Führung von Linksabbiegern
deuten die Ergebnisse darauf hin, dass außerorts u. a. die
Führung der Rechtsabbieger in der gegenüberliegenden Zu-
fahrt hinter einer Dreiecksinsel, innerorts u. a. die Führung 
des Gegenverkehrs (Geradeaus- und Rechtsabbiegestrom) auf
zwei Fahrstreifen sowie die versetzte Anordnung gegenüberlie-
gender Linksabbiegestreifen, die Sicherheit der Linksabbieger
beeinträchtigen können. Da diese aber vermutlich auch durch
die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten und die Ver-
kehrsstärken der Konfliktströme (Linksabbieger und Gerade-
aus- sowie Rechtsabbiegestrom des Gegenverkehrs), zu denen
keine bzw. nur vereinzelt Angaben vorliegen, beeinflusst wird,
können die Auswirkungen der genannten Merkmale der Kno-
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tenpunktgestaltung nicht quantifiziert werden. Aufgrund der
vorliegenden Ergebnisse können somit für die ungesicherte
Führung von Linksabbiegern auch keine Einsatzgrenzen, z. B.
hinsichtlich der absoluten Verkehrsstärken oder der Verkehrs-
stärkeverhältnisse der Konfliktströme, abgeleitet werden.

Durch eine zeitweilig gesicherte Führung mit Nachlauf ist nicht
zwangsläufig ein Sicherheitsgewinn zu erwarten. Auch hier
deuten die Ergebnisse darauf hin, dass beispielsweise innerorts
die Führung des Gegenverkehrs (Geradeaus- und Rechts-
abbiegestrom) auf zwei Fahrstreifen die Sicherheit der Links-
abbieger beeinträchtigen kann. Es sind jedoch aufgrund fehlen-
der bzw. nur vereinzelt vorliegender Angaben vor allem zu den
Verkehrsstärken der Linksabbieger und deren Konfliktströmen
ebenfalls keine Einsatzgrenzen ableitbar.

Die wechselnde Signalisierung der Linksabbieger mit einem
verkehrsabhängigen Wechsel zwischen einer ungesicherten
Führung und einem Nachlauf sind, zumindest in außerörtlichen
Zufahrten von Kreuzungen und Einmündungen, eher als un-
sicher einzustufen. Es kann jedoch nicht abschließend beur-
teilt werden, ob diese Linksabbiegerführung grundsätzlich nicht
angewendet werden sollte. Ebenso können keine Aussagen 
zu tageszeitlich variierenden Linksabbiegersignalisierungen mit
Wechseln von einer ungesicherten Führung und einem Nachlauf
abgeleitet werden.

Zur Sicherheit einer zeitweilig gesicherten Linksabbiegerführung
mit Vorlauf können keine Aussagen abgeleitet werden. Diese
Führung scheint insgesamt nur selten angewendet zu werden,
was sich mit den bisherigen Regelungen der RiLSA (Ausgabe
1992) begründen lässt.

4 Folgerungen für die Praxis
Insgesamt zeigen die Ergebnisse durchaus die grundsätzlichen
Vor- und Nachteile der einzelnen Führungsmöglichkeiten für
Linksabbieger an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage in Bezug
auf die Verkehrssicherheit auf. Es können jedoch keine Linksab-
biegerführungen konkret ausgeschlossen oder auf bestimmte Ein-
satzbereiche begrenzt werden. Hierzu sind in jedem Fall weiterge-
hende Untersuchungen erforderlich. Dabei sollten ausschließlich
Knotenpunkte betrachtet werden, zu denen Verkehrsstärken der
einzelnen Knotenströme vorliegen, um für die ungesicherte Füh-
rung von Linksabbiegern sowie die zeitweilig gesicherte Führung
mit Vorlauf einerseits bzw. mit Nachlauf andererseits Einsatz-
grenzen hinsichtlich der absoluten Verkehrsstärken oder der Ver-
kehrsstärkeverhältnisse der Konfliktströme ableiten zu können.

Die vorliegenden Ergebnisse der durchgeführten Unfallanalysen
zeigen darüber hinaus auch auf, welche Merkmale entwurfstech-
nischer und signal-/steuerungstechnischer Kriterien im Rahmen
weitergehender Untersuchungen betrachtet werden sollten. Zu
nennen sind hier vor allem die Führung der Rechtsabbieger in
der gegenüberliegenden Zufahrt, die Anzahl der Gegenver-
kehrsfahrstreifen und die Anordnung gegenüberliegender Links-
abbiegestreifen sowie bei zeitweilig gesicherten Führungen die
Anzeige der Vor- bzw. Zugabezeit.
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